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An 
alle geschädigten Anleger 
der VIP Gruppe 
 
  
 
 

08.02.2007 
VIP-Samm/JÄ/RI 

 

 

MÖGLICHE VERJÄHRUNG IHRER ANSPRÜCHE; ANSPRUCHSVERLUST 
 

 

Sehr geehrte Anlegerin! 

Sehr geehrter Anleger! 

 

In obiger Angelegenheit wurden von Seiten der Behörden die Konten der VIP Gruppe im 

September/Oktober 2004 eingefroren. Seit diesem Zeitpunkt ist die Staatsanwaltschaft mit 

den Ermittlungen in diesen Angelegenheiten betraut und wurde von Seiten des 

Landesgerichtes Innsbruck mitgeteilt, dass in Kürze mit einer Anklageschrift gegen die 

Verantwortlichen der VIP Gruppe zu rechnen sein wird.  

 

Aus anwaltlicher Vorsicht habe ich darauf hinzuweisen, dass die Verjährungsfrist für 

Schadenersatzansprüche 3 Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schädiger beträgt. Ob die 

allenfalls längere Verjährungsfrist von 30 Jahren (Schaden infolge eines Straftatbestandes) 

zur Anwendung kommt, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden und ist 

letztendlich vom Ausgang eines allfälligen Strafverfahrens abhängig. Das bedeutet für Sie 

nunmehr, dass Ihre Ansprüche auf Auszahlung der Ihnen zugesagten Renditen und auf 

Rückforderung der von Ihrer Seite investierten Beträge bereits im September 2007 verjähren 

könnten. Eine Verjährung hat für Sie als geschädigten Anleger zur Folge, dass Sie die Ihnen 

zustehenden Ansprüche gegenüber Ihren Vertragspartnern und den für Sie handelnden 

Personen gerichtlich nicht mehr durchsetzen können.  
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Um einer diesbezüglichen Verjährung entgegenzuwirken, bestünde grundsätzlich die 

Möglichkeit die Ihnen zustehenden Ansprüche klagsweise auf dem Zivilrechtsweg 

durchzusetzen. Für den Fall, dass ein Gerichtsurteil (= Exekutionstitel) erwirkt wird, kann von 

diesem Titel über einen Zeitraum von 30 Jahren Gebrauch gemacht werden. Auf diese 

Weise könnte versucht werden, die Ihnen zustehenden Ansprüche einbringlich zu machen.  

 

Ich verbleibe 

 

mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Gabriel Jäger 
 
 
 
 


